
 
 
 Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
 

 
 
Es informiert Sie: Marcel Wintgen  
Telefon: 02104/99-2805 
Fax: 02104/99-5803 
E-Mail: marcel.wintgen@kreis-mettmann.de 

 
 
  Mettmann, den 28.09.2012 
 
 
An die Mitglieder des  
Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
 
Einladung 
 
zur Sitzung des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde des Kreises Mettmann 
 
Sitzungstermin  Mittwoch, den 10.10.2012, 15:00 Uhr 
Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Goethestraße 23, 40822 Mettmann, Zimmer 2.035 
  
 
 
Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, benachrichtigen Sie bitte Ihre/n 
Vertreter/in. Des Weiteren bitte ich Sie aus organisatorischen Gründen, den/die og. An-
sprechpartner/in zu informieren. 
 
 
Tagesordnung 
 

Öffentlicher Teil 
 1.  Formalien  
  
 1.1.  Eröffnung der Sitzung  
  
 1.2.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
  
 1.3.  Feststellung der Beschlussfähigkeit  
  
 1.4.  Feststellung der Tagesordnung  
  
 1.5.  Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 04.07.2012  
  
 2.  Bericht über getroffene Entscheidungen des Vorsitzenden an Stel-

le des Beirates 
 

  
 3.  Anhörungsverfahren  
  



 3.1.  Antrag zur Änderung des Planfeststellungsbeschlusses für die 
Errichtung und den Betrieb einer Rohrfernleitungsanlage zum 
Transport von gasförmigem Kohlenmono-xid von Köln- Worringen 
bis nach Krefeld- Uerdingen der Fa. Bayer Material Science AG 
vom 14.02.2007 in der Fassung aller nachfolgend ergangenen 
Änderungen und Ergänzungen 

80/034/2012 
wird nachgereicht 

  
 4.  Befreiungsverfahren (Beteiligung gem. § 69 Abs. 1 LG NRW)  
  
 4.1.  Oberflächenabdichtung der Becken 4 und 5 der Klärschlammde-

ponie Erkrath; 
Antrag des BRW gemäß §§ 31 Absatz 3 Nummer 2 Kreiswirt-
schafts- und Abfallgesetz sowie 67 Bundesnaturschutzgesetz in 
Verbindung mit § 69 Landschaftsgesetz NW 

80/035/2012 

  
 4.2.  Pumpstation Ratingen-Eggerscheidt - Neubau einer Regensicker-

anlage 
Verfahren gemäß § 10 Wasserhaushaltsgesetz und § 67 Bundes-
naturschutzgesetz in Verbindung mit § 69 Landschaftsgesetz NW 

80/033/2012 

  
 5.  Sonstiges  
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
gez. 
Dr. Alfred Bruckhaus 


